Mitschrift – Propädeutikum; 2. VO, 07.03.2016

Studienrecht:

Web – Adresse: https://studienpraeses.univie.ac.at/informationsmaterial/rechte-und-pflichten-der-studierenden-2/
Wichtigsten Rechten der Studierenden: siehe Web - Site
· nach Maßgabe des Lehrangebotes und nach Maßgabe der Curricula zwischen dem Lehrpersonal auszuwählen;

· wissenschaftliche Arbeiten in einer Fremdsprache abzufassen, wenn die Betreuerin oder der Betreuer zustimmt;

· auf eine abweichende Prüfungsmethode, wenn die oder der Studierende eine länger andauernde Behinderung nachweist, die ihr oder ihm die Ablegung der Prüfung in der vorgeschriebenen Methode unmöglich macht, und der Inhalt und die Anforderungen der Prüfung durch eine abweichende Methode nicht beeinträchtigt werden;

· Prüfungstermine sind jedenfalls für den Anfang, für die Mitte und für das Ende jeden Semesters anzusetzen.

· Die berufstätigen Studierenden und die Studierenden mit Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen Betreuungspflichten, die somit nicht Vollzeit studieren, sondern nur einen Teil ihrer Zeit dem Studium widmen können, sind berechtigt zu melden, zu welchen Tageszeiten sie einen besonderen Bedarf nach Lehr- und Prüfungsangeboten haben. Die Universitäten haben diesen besonderen Bedarf auf Grund der Meldeergebnisse bei der Gestaltung ihres Lehr- und Prüfungsangebotes nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Bereits anlässlich der Zulassung zu einem Studium hat die Antragstellerin oder der Antragsteller das Recht, diesen Bedarf zu melden.

· Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen haben vor Beginn jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Inhalte und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Methoden, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren.

Wichtigsten Pflichten der Studierenden: siehe Web - Site
· der Universität, an der eine Zulassung zum Studium besteht, Namens- und Adressenänderungen unverzüglich bekannt zu geben (Zuständigkeit: Referat Studienzulassung);

· die Fortsetzung des Studiums der Universität, an der die Zulassung zu einem Studium besteht, jedes Semester während der allgemeinen Zulassungsfrist oder der Nachfrist zu melden (Zuständigkeit: Referat Studienzulassung);

· sich bei vorhersehbarer Studieninaktivität zeitgerecht vom Studium abzumelden (Zuständigkeit: Referat Studienzulassung);

· sich zu den Prüfungen fristgerecht an- und abzumelden (Konsequenzen siehe § 11 Abs 3 des studienrechtlichen Teils der Satzung. Einem Studierenden, der sich nicht rechtzeitg abmeldet, darf allerdings ein unabgemeldeter Nicht-Antritt zu einer Prüfung nicht auf die Zahl der zulässigen Wiederholungen angerechnet werden.);

· anlässlich der Verleihung des akademischen Grades je ein Exemplar ihrer Diplom- oder Magisterarbeit oder künstlerischen Diplom- oder Magisterarbeit oder Dissertation oder eine Dokumentation ihrer künstlerischen Diplom- oder Magisterarbeit an die Universitätsbibliothek und je ein Exemplar der Dissertation an die Österreichische Nationalbibliothek abzuliefern.
Fachliteratur = von und für Wissenschaftler geschrieben; nicht für „Laien“ gedacht

Bis zum nächsten Mal: S.M.A.R.T – Methode studieren

!!!WICHTIG FÜR STEOP!!!
· Kriterien der Wissenschaftlichkeit

· Richtiges Zitieren

· Literarische Quellen (Fachliteratur)

Propädeutikum 07.03.2016
Fragen

Lektüre Zeitmanagement: Leuze

· Was sollten Sie laut dem Text beachten?

· Welche Methode schlagen die Autorinnen vor? Was bedeutet das korrekt?

· Wie soll die Planung sein?

· Was sollten sie zusätzlich berücksichtigen?

· Wie haben Sie das Thema Zeitmanagement bisher gehandhabt?

Propädeutikum 07.03.2016

Fragen Studienrecht

Welche Rechte und Pflichten haben Sie als Studierende? 

Nennen Sie je 2 Rechte und Pflichten:

Propädeutikum 07.03.2016

Fragen Fachliteratur:

Welche Arten von Fachliteratur gibt es?

Nennen Sie diese und beschreiben Sie die Unterschiede:

